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Anlage 21 
zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO 

 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung an Gemeinden (GV) 
(ANBest-G) 

 
Die ANBest-G enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in Verbindung mit § 36 VwVfG sowie notwendige Erläuterungen. Sie sind 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet wer-

den. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 
 
1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistun-

gen Dritter, Erträge aus der zinsbringenden Geldanlage) und der Eigenanteil der oder des Zuwendungs-
empfangenden sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausga-
ben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die einzelnen 
Ausgabeansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, soweit die Überschreitung durch 
entsprechende Einsparungen bei anderen Ausgabeansätzen ausgeglichen werden kann. Bei Hochbauten 
sind einzelne Ausgabeansätze im Sinne dieser Vorschrift die jeweiligen Kostengruppen 1000 bis 7000 der 
DIN 276. Beruht die Überschreitung eines Ausgabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, 
insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finan-
zierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 5 finden bei Festbetragsfinan-
zierung keine Anwendung. 

 
1.3 Die Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewilligung zugrunde liegenden Planung sowie den 

technischen und baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abge-
wichen werden, als die Abweichung nicht erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, wenn sie zu einer 
wesentlichen Änderung des Bau- und/oder Raumprogramms (baufachlich) führt und/oder das Gesamter-
gebnis des Finanzierungsplans überschritten wird. 

 
1.4 Für die Anforderung und Auszahlung der Zuwendung gilt Folgendes: 
 
1.4.1 Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Betriebskostenförderung (Festbetragsfinanzierung) von Per-

sonal- und Sachausgaben (ganzjährige Maßnahmen) werden die Zuwendungen anteilig zum 1. April und 1. 
Oktober des Haushaltsjahres ohne Anforderung ausgezahlt.

1.4.2 Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Betriebskostenförderung (Fehlbedarfsfinanzierung) von Per-
sonal- und Sachausgaben und bei Einzelmaßnahmen (zum Beispiel Veranstaltungen) dürfen die Zuwen-
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dungen nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten 
nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

 
1.4.3 Bei der Förderung von Hochbauvorhaben erfolgt die Auszahlung in folgenden Teilbeträgen: 
 

35 vom Hundert der Zuwendung nach Vergabe des Rohbauauftrages, 
35 vom Hundert der Zuwendung nach Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus, 
20 vom Hundert der Zuwendung nach Anzeige der abschließenden Fertigstellung der genehmigten bauli-

chen Anlagen, 
10 vom Hundert der Zuwendung nach Vorlage des Verwendungsnachweises. 

 
1.4.4 Bei der Förderung anderer Vorhaben (zum Beispiel Tiefbau, Einrichtungsgegenstände) dürfen Zuwendun-

gen - jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgebender und den vorgesehenen ei-
genen und sonstigen Mitteln der oder des Zuwendungsempfangenden - nur soweit und nicht eher angefor-
dert werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im 
Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

 
1.4.5 Die Anforderung muss in den Fällen der Nummern 1.4.2, 1.4.3 und 1.4.4 die zur Beurteilung des Mittelbe-

darfs erforderlichen Angaben (voraussichtlich fällige Zahlungen abzüglich erwarteter Einnahmen einschließ-
lich Zuwendungen Dritter, Eigenanteil und dem Projekt zuzurechnender gegebenenfalls vorhandener Geldbe-
stände) enthalten. 

 
1.4.6 Die Zuwendungen sind auf einem gesonderten Konto zu bewirtschaften. 
 
1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies al l-

gemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 
 
1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid zu widerrufen, wenn sich herausstellt, 

dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 
 
2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 
 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach dem Finanzierungsplan zuwendungsfähigen Ausgaben für 

den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermä-
ßigt sich die Zuwendung 

 
2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgebender und den vorge-

sehenen eigenen und sonstigen Mitteln der oder des Zuwendungsempfangenden, 
 
2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe Zu-

wendungszweck sowohl vom Land Brandenburg als auch vom Bund und/oder einem anderen Land durch 
Fehlbedarfsfinanzierung gefördert, ist Nummer 2.1 sinngemäß anzuwenden. 

 
2.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben auf einen Betrag unterhalb der 

Zuwendung ermäßigen, auf die Höhe der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben. 
 
2.4 Dies gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die 

zuwendungsfähigen Ausgaben oder Deckungsmittel um mehr als 500 Euro ändern. 
 
3 Vergabe von Aufträgen 
 
 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschriften zu be-

achten: 
 
3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung 

mehr als 50.000 Euro beträgt, 
 

- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt I der Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen Teil A - VOB/A und

- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Verfahrensordnung für die
Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unter-
schwellenvergabeordnung - UVgO),
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 dabei sind die VV zu § 55 entsprechend anzuwenden. 
 
 Verpflichtungen der oder des Zuwendungsempfangenden, aufgrund ihrer oder seiner Stellung als die oder 

der Auftraggebende im Sinne des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
sowie andere vergaberechtliche Verpflichtungen bleiben unberührt. 

 
Die Zuwendungsgebenden beziehungsweise die Bewilligungsbehörden sind berechtigt, Vergabeprüfungen 
durchzuführen. 

 
3.2 Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg (Brandenburgisches Mittelstandsförde-

rungsgesetz - BbgMFG) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
 
 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den 

Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die oder der Zuwendungsempfangende 
darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig 
verfügen. 

 
5 Mitteilungspflichten der oder des Zuwendungsempfangenden 
 
 Die oder der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, 

wenn 
 
5.1 sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr 

als 7,5 vom Hundert oder mehr als 10.000 Euro ergibt. Er ist ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach 
Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises beziehungsweise der 
Verwendungsbestätigung - weitere Zuwendungen für denselben Zuwendungszweck bei anderen öffentli-
chen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten er-
hält, 

 
5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 

ändern oder wegfallen, 
 
5.3 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 

zu erreichen ist, 
 
5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb 

von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können, 
 
5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden. 
 
6 Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 
 
6.1 Die oder der Zuwendungsempfangende muss für jede Baumaßnahme eine Baurechnung führen. Besteht 

eine Baumaßnahme aus mehreren Bauobjekten/Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu führen. 
 
6.2 Die Baurechnung besteht aus 
 
6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe des 

Zuwendungsbescheides); werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von anderen 
Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Bücher unmittelbar oder durch ergänzende 
Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können sie zur Prüfung dem Verwendungs-
nachweis beigefügt werden, so braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht geführt zu werden, 

 
6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet entsprechend Nummer 6.2.1, 

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplänen,

6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr,
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